
Buchbesprechungen 

Hartmut Rotter. Enklave des RechtsstaatS; 
Swaentisches Disziplinarrecht in der Bun­
aesupublik. Verlag Sludenunscha/l 196B, 
~fJ Seiten 

Die westdeutschen Universitäten haben 
:lUch unter dem Grundgesetz nid!.t von 
ihrer Tradition gelassen, Studenten einem 
speziellen Disziplinarredu zu unterwer­
fen. Aus Statistikent • Entscheidungen von 
Verwaltungsgerichten!. sowie aus den spo­
radild!en Beric.;ccn. die studemisd!.e Bei­
sitZer de:r Disziplinar:lUsschüss~ an die 
Offendichkeit trugen, ilt zu ersehen, d:lß 
die Universitäten systematisch durdt ihre 
Disziplin:lrgew:l.lt die Grundrechte der 
Studenten nach Beliebe:l eingeschränkt 
haben. $tt.1fen wurden verhängt z. B. we­
gen ~Unzucht mit Abh:i.ngigen.) .Ehe­
bruch~3) Prostitution" Micgliedschafl in 
der SED (West-BerIin)', vor :lllem aber 
wegen Eigenrums- und Verkehrsddikten 
n~ch vorarlgeg:lngcnen Bestrafungen durdt 

ordeodidte Gerichte. Wer nur einige Male 
den geheimen Sitzungen der Disziplinar­
awsdtüsse beigewohDc hat, we,ß: eine 
Publikation ihrer Protokolle und schrift­
lichen Urteilsbegrundungen würde Un­
glaubliches ans Tageslicht fördern. 
In der hochscbulrechclidten Standard-Li-

I ZB .• Inform:.cion auS der Studenrellvertrc­
rung der Mathem:uisch-N.atur ... iucnschaA:­
lichen FJkuhät der FU Berlio., Nr. ,), 
S. s ff. 

2 N:u:nwei.e 2. B. bei Romr .E,hische Total-
bindung des Studenten?, Bonn 1965, 
S. 8) /1". 

l Siehe Fußnore I. 

• Priv",e Mitteilung eines sruden,ischen Bei­
sitzers. D ie STUdentin, die aus wirt,ch.rl.­
limer N'Ot sich pCOHi,uien hatte. wurde für 
immer vom Studium aus;;«dlJo"en. 

:i Der llcschluß: für immer Ausschluß vorn 
Studium. wurde spiter vom BerliDer Ober­
verwlJ,unc,&erich, .lufgehooen. 

ter:trur werden bis beute aud!. iußerse 
scharfe Eingriffe in studentische Grund­
r~cbte theoretisch legitimierel. Das .beson­

dere Gewaltverhiilrnisc, in das Studenten 
(sowie nad! der Oberkolllmenen Lehre 
Beam(~, Slr:tfgef:tngene und Irre:) sid!. be­
geben h:iue:J, isc die juristische Sm/üssel­
figur, die die Freihei[Sbeschränkungen 
rechtfertigen soll. Rottet! Arbeit unter­
sucht sämdid!e von wissensmaftlic:nen 
Hodtschulen In Westdeutschland und 
WescberEn angewandten Disziplinarord­
nUngcn, so..-ie die bisher vorgelegten Neu­
ordnungstnnvürfe. Sie kommt zu dem Er­
gebnis, d:lß sie alle vcrf:usungswidrig sind 

(S. 96 bis S. fl!). 
Freilich enrspringt dies r imtige Resu !tat 

einer fragwürdigen Argumentation. Rot­
ters Kritik setzt :l.n bei jenem Wissen­

smafhbegriff. der sich einen bürgerlidten 
Erziehungsauftf:lg :lomaßt (_Wer Ord­
nung, Sitte und Ehre des akademisdten 
Leben~ verletzt . . . c lautet die Gener:l[­

formel der Disziplill:lrordnungen.) Statt 
aber die n:imljche Ideologie, die diesen 
hErzichungs:luftrag~ urJterst:el!~ in der 
Wisscnsch.11l: selber zu vermUten und an­
sauweise n:tchzuweisen, trennt Rotter in 
seiner Analyse beides forroalistisch von­
ein:lndcr; so braucht er weder den Wis­
.scnscnaftsbetrieb noch dessen h Erziehungs­
auftrag-, die »erhische Inptlichrn:thme des 
S ludcmen ~ (S. 129) zu hincerf C:lgen. 

Nicht nur gc;;en "die Wisse.nsc:naft., ~on­
dern auch gegen ihre .erzieherischen Ein­

wirkungen« (S. 129) ist d:lrllm niches ein· 
zuwenden, die deutsche Universidt 'St im 
KerD gesund, rlur darf sie - Quintessenz 
der Rot[erschcn Arbeit _Lebensführung« 

6 Vgl. u. 3 . die Na<hwcise io dem hier rezen­
,ierreo Sud! von Roc,u. b",. Fuß"olen I S 1 

und 18s . 
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und .Lebensgesr~ltung. (S. n5), ja .alle 
Entwicklungen geistig-seelischer Art, sitt­
liches Tun und geistige Bildung nur an­
regen., /licht aber mit dem Mittel des 
Disziplinarrechts. .durch Macht... oder 
.durch Befehl~ durchsetzen (S. 85). 
Auf dieser scheinhaJlen Trennung auf­
bauend entfaltet Rotter seinen Wissen­
smaJlsbegrifF. Dessen subjebive Seite, d .. s 
Bild .des WissenschalHers ... ist ein mit exi­
srenzphilosophischen Spuren durchsetzter 
Aufguß der Max-Webcrschen Wertncurra­
lit:itstheorje, wodurch Rotter nom hinter 
die Diskussion der bürgerlichen westdeut­
schen Soziologie zurüddällt' . Er kommen­
tiert z. B. ein Jaspers-Zitat (~WissensmaA:­

liehe Erkenntnis vermag keine Ziele für 
das Leben zu geben ...• ) so : • Dieser von 
]aspers ausgesprochene Gedanke, daß die 
WissenschaA: ... Is solche nicht führen bnn, 
6ndet sich in dieser oder ähnlicher Form 
bei fast allen, die sich tUIll Verhil mi! von 
Wissenscha.1l: und Lebensgestaltung geäu­
ßert haben. Am klarsten h:lt wohl Max 
Weber diese Zusammenhänge gesehen, wo· 
bei er im Gegensatz zu Jaspers nicht so 
sehr den GesichupunKt der Grenzen der 
Wissenschaft betont., sondern in dieser not­
wendigen Trennung von Wissensdlaft und 
lebensgestalrung die eigentlid!e Voraus­

setzung für die Entfaltung wissenschaft­
licher Konsequenz und Unbestechlichkeit 
erblidH. ' (5. 55) Das Bewußtsein der ob­
jektiven politismen Furuuionen wis5en­
schaftlicher Arbeit und dessen praktische 
Konsequenzen erscheinen bei Rotter als 
solipsistischer Kratlakc des Wissensd!afl:­
lers: • Niemand wird er lIsthaft bestreiten, 
daß es ein Gewinn für Staat und Gesell­
schaft ist, wenn sich die Angehörigen der 
akademischen Berufe erhischen Grund­
sätzen ver;lntwordich wissen, und jeder 
Student soll re die Pflicht zu veraotwor­
tungsvollem Handeln für sieb. anerkennen. 
Ob er d:ls tue ist aber Gegenst:lnd seiner 
eigenen persönlichen Entscheidung, die 
ihm von niemandem abgenommel1 werden 

kann .• (5. 87) 
Mit eben dieser Argumentation haben die 
Ver<v:t!tungsgerichte das sogenannte poli­
tische Mandat der Studenten abgelehnt. 
Natürlich darf sich jeder Student seine 
eigene Meinung bilden iib~r den Krieg in 

, Siche z. B. Dahrcndor f • SOli:>!..-i ".n,en31t 
und W<rturteil. in .Gcsell,dl~ft und frei­
heit., Münenen 196), S. '7 ff . 

Vietnam und über die Ersdtießung des 

Benno Ohnesorgi die Studentensd!aa und 
ihre Vertretung aber darf es nidH, weit 
dies .eine Bindung der Wissenscha.A: an 
:lndere außerhalb der WiSIenschaft lie­

gende Bereid!ec8 bedeuten würd,. Das 
ideologische Substrat von Rotters Begriff 

w issensdlalHidter Arbeit ist die Schein­
weisheit, daß Praxis. um der Reinheit und 

Autonomie der Theorie willen. nur priva­

listisch betrieben gehöre. 
Am Ende gcrinnt die Kritik des .klas­
sisch-ide:llistischen Wissenschafisbegrilfs~ 

(S. S J), die Rotter sich vorgenommen 
hatte, vollends zur Positivierung eines 
existenti::distismen; in einer .Schluß­
betrachtung. (5. J 2) 6 .) resümiere er: 
.Aus ihrem Wesen heraus iSt die Wissen­
schaft gehindert, persön!id!e Lebensfüh­
rung zu geben. Viele Phänomene, die für 
die Leoensgesraltung des Mensdten von 
existentieller Bedeutung sind., GOtf, Glau­
ben, Freiheit, enTZiehn sid! dem Zugriff 
ihrer Methoden. Nidle einmal die Frage 
n:lch ihrem eigenen Sinn kann l1Iit ihren 
Methoden beantwortet werden .• (5. u 5) 

Ist dergestalt die. Forschungspersönlichkeit 
in ihre Individuation zurückgeStoßen, um 
dort die Problem:uik ihrer Lebensgestal­

rung ohne das erhellende Licht wissen­

schattlidler Reflexion zu m~istern, so muß 
der wissensdlaftliche Betrieb nur erst recht 
stimmen. Auf die individuaüstisdle Ver­
sion vom Wissenschaftler reimt sich eiD 
formalistischer Begriff der Universität. So 
soj] Disziplinarr~dtt, sollen Grundrechts­
einsdlränkungen zulässig sein, wenn _das 
reibungslose Funktionieren der Universi­
tät gefahrdec ist. (5. 74). Diniplinarrecht 
zur. Wahrung der formalen akademischen 
Ordnung. ist .ohne Bedenkenc Inhalt des 

Grundrechts auf freie Wahl der Ausbil­
dung1uäue (5 . 'l8). War die subjektive 
Seite der - Freiheit von Wisse.nschaJl, For­
schurlg und Lehre. (Art . 5 III) in Rotters 
gesehidltsblindem AnsatZ zum existentiel­

len Problem des Wissensch:lfl:lers verdünnt 
worden, so ersdleim ihm die objektive 
5~ite :lls konJliktfreies funktionieren des 
Universitä,ubetriebs, zu weldlen Zwcd>.en 
auch immer. 
Es ist g:H nicht einzusehen, warum :lU$ 
diesem Wissenschatlsbegritf die UnzuHis-

8 UHeil des Vcrw~ltuD&$~erid\U Berlin 
(l . Ii:~mmcrl vom 17. Oktober 1967. 

20) 
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204 sigke.;t des Disz.iplin:lrredHS folgen soll. 

Die deutsche Innerlichkeit hat schon im­

mer nach dem H:lrkcn ~bnn gerufen. 
Zwar wire nach. Rotter für außeruniver­

sitires Verhalten in der Regel stUdenci­
sches Disziplinarrecht unzulässig; doch 

brauchee man, ".-cnn das reibungslose 
Funktionieren der Universit:ic auf dem 

Spiel stünde, im Ernstfall nicht z.imperlich 

zu sein. Die professoralen Hochschulvcr­
w:llter, die zur Zeit in West-Berlin und in 
einige n westdeutschen Uni versit:i tsst:idten 

mit den zusdndigen Ministerialbürokra­

ten Hausordnungen und Satzungs:inde­

ru ngen ausarbei cen, u ru Studenten, die den 
.ordendichen Lehrbetrieb.. stören, ohne 

Disziplinarverhhrim exmatrikulieren zu 
könneni, werden sich bei der Lektüre von 

Rocrers Buch die Hinde reiben. Wenn sie 

massenhaft Linke Störenfriede relegieren, 
werden sie es auch. verschmerze n, ehr- und 

würdelose Handlungen wie Ehebruch, 

Diebsrahl, Prostitution eee. vorübergehend 
nicht b(:srr:lfen zu können. 

Welche übergriffe Rotters harmonisieren­

der Wissensch:dhbegriff zu rechtfertigen 

vermöchte, zeigt sich klar, wo er d:l.s neue 

Ordnungsrecht, das an die Stelle des 
Disz.iplina.rrechts treten soll, um die .for­

rn::>.le abdemische Ordnung~ innerhalb 

der Universität zu wahren, näher UUl­

schreib~. Dabei wird dann auch in den 
letzten Sätzen der .Sd!lußbetrachtungen~ 

die existentialistische Gruodeinsdmmung 

partiell zugunsten einer e1it:iren Konzcp-

a 0 Die Enucneldung im Ordnungsverfab.ren 
triffe eine vOm o.ko.demiscben Senat n"cO 
Anhörung der Studentenvertrerung zu b.e­
mllende Pe~,önlichkei" die die Befähigung 
Zum Rid,ten"" hac \lnd nimt Mitglied der 
Univer>ität isc. Ein Vertreter der Studen­
tenschaf\ h:l.t d:u Recht, bei der Anhörung 
de. besdluldigten Studenten und der Zeu­
gen zugesen ~u ,ein.. (§ ~l a 111 des 
SPD/FDP-An,r<l.S' im Bedi"" Abgeordne­
tenbu. für cin GesetZ zur Aodaung de, 
S>.tLung der FU und d .. Geseues über die 
TU Berlin). Selbst ra.dib!en Rech,spositivi­
Sten, die gegen Teilho.be- und Teilnahme­
rech .. im .$ozia!s,,,o.t. regelm:ißig denen 
angeblidl ancinomisch enlgegenstebende for­
mo.!-·r<chtsst;1adicbe Grundrechte. ausspie­
len, müßten >.uf den ersten Blidc. erkennen, 
do.ß die in We.st-Berlin gepbn<e Besnm­
mung ,chon deshalb verf;u,ungswidrig ist, 
weil der ,bdemische Sen"t und mithin auch 
die "on ,nm beStellte im .Ordnungsverfah­
,en. enucheidende • Persönlichkeit. objektiv 
eine !nteressenveflrerunl; nidH der Uoiver­
si,:;t, sondern der Ordinarien i,t. 

tion zurü.xgenom men: Wissenschaft ver­

mag eben doch zu erziehen. .1 n dieser 
Veriinderung der Disziplinargewalt in 

eine Ordnungsgewalt liege kein Zwang 
gegenüber de, Hodtschule, in ZukunA: auf 
jede er:.<;eherische Einwirkung gegenüber 

dem Studenten zu verzichten. Sie wird nur 
auf ihre legitimen Mittel verwiesen. Diese 

sind: die Wissenschaft mit all den erziehe­

rilchen Einwirkungen, die aus der Besch3.f~ 

tigung mit ihr entsrehn, und nidle zuletzt 

die Formung, die der S,udent dIJrch. das 

persönliche Beispiel seiner abdemischen 

Lehrer zu erh:llten vermag.< (S. n9) M.:ln 
kann sich d:<s .. Ordnungsrecht. gUt vor­

Stellen, d:lS niebe mehr o:tußerwissenschaft­
lich., sondern durch. Wi.ssensdlaft« selbst 
und durch. die »el7.ieherischen Einwirkun­

gen, die aus der Beschäftigung mit ih, ent­

stehn-, legitimiere ist. 
Rotter ist nicht weniger befangen in ideo­

logiebehaA:eten Begriffen als die Apologe­

ten des überkommenen DisziplinarrechtS, 
die er zu kritisieren vorgibt. Weil mit 

ihrer Begründung nichts :l.Iuufangen ist, 

blciben darum auch seine zum Teil rich­

ti gen Ergebnisse oh ne Bedeutu ng fij r die 

hochschu I rechd iehe Diskussion. VerdienSt­

voll ist dagegen. daß Rotter die Fleiß­

arbeit unternommen hat, die Texte simt­

licher in Westdeutschland und Westberlin 

praktizierten Disziplinarordnungen zu­
sammenzustellen. Sie sind im Anhang ab­

gedru.xt; das Buch enthilt dadurm wenig­

stens dokumenl3rischen Wert. 
Reiner Geillen 

ji<r'l.tn Sti/ert. Der NOCstanasausscJmp, 
Europäische Verlagsanstalt Fron/ure! M. 
1968, res nO"O&1.t Bd. 6), 246 S. 

Nachdem die policismetl Kämpfe um da~ 

Notst.lndsrecht einen (vorläufigen?) Ab­

schluß geful'Iden haben, stehe die wissen­

schJ.ftlime Aufarbei(ung dieser rund ro­

jährigen Diskussion über verfassungspoliti­

sehe T (ends, rech tS te c!m ische Konzeptionen 

und geseJlschaftspol i tische Implik:ltionen 
der • Vorsorge für die Srunde der NOte 

an. )ürgen Seifen, der jahrelang engagiert 

gegen eine Deformacion der Verhssun3 

eingetrercn ist, li.efert in seiner juristischen 
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Dissenuion einen :iußerst materialreichen 

Beiu:lg :zu einem Ausschnitt dieser den Ju­

risten, Politologen und Soziologen ge­
ste!lten Aufgabe. Er versteht seine Dar­
stellung über den NotStandsausschuß als 
eine Illustration zum Thema ~GewaiteD­
teilung., ohne freilich die ver fa=gs­
geschichtliche Stufe von Gewaltenteilung 
und Gewalumverschränkung in p:irlamen­
[:Irischen Regierungssystemen auf der ge­

se!lschaA:lichen Basis des staatlich regul ier­
ten Spätkapitalismus genauer zu explizie­
ren. Die Begrenzung der Perspektive auf 
die Probleme, die beim Umsch:l.hen vom 
Normalhll .1uf den Ausnahmezustand sich 
ergeben. I;ißt sid! operational wohl recht­
fertigen, doch vergibt Seifert dJ.mit Mög­
lichkeüen der Aufkl:irung, die er nach all 
seinen sonstigen Arbeiten hitte wahrneh­
men können. Z. B. häue dann die 3usgewie­
sene Position staat.ICümelnder Pseudo-Dia­
lektiker (wie Werner Weber), die die 
Gewaltenteilung in der Möglichkeit einer 
G~w3ltenvereinigung aufheben will, in 
das Licht ihres allgemeinen Geltungsan­
spruches und ihres geschichtlichen Stellen­
wertes gerückt werden können: ;a.m Aus­
nahmeZUStand läßt sich Erkenntnis über 
den. NormalhII. gewinnen. 

Seifert untersuche nicht nur die verfas­
sungsorganisarorische Konzeption, mittels 
eines Norstandsaum:husses die Gewalren­
teilung auch im Ausnahmezustand wenig­
Stens formal aufrechtzuerhalten, sondern 
implizit auch die iohaltliche Ausformuog 
des St3atsnorrechts, wie 1.. B. die Ausltrah­

lungen des Ausnahmerechrs auf die ver­
fassungspolitisc:he Gewicmverlagerung in 
Normalzeiten, die Machrverschiebungen 
innerh::l.lb der an der Staaugewal t partizi­
pierenden Organe, die potentielle Verfor­
mUllg der individuellen Freiheitssphären 
und die Beendigung des Ausn3runczu­
standes. Das sprengt sein Thema deshalb 
nicht, weil der Notstandsawschuß (offi. 
zieH • Gemeinsamer Ausschuß. genannt) 
nach Zusammensetzung und Kompetenun 
all diese Möglichkeiten und problemati­
schen Lösungen repr:iseOliert. P:1radigsna- ' 

tisch \ißc sich an diesem neuen Verhs­
sungsorgan zeigen, daß die Konzeption 
der Nocstandsverfassung entgegen der of­
fiziellen Diktion nicht säuberlich dem 
Normalmodell dcr .balance of power" 
folgt und etW:l nur Verfahrensbeschleuni­
gung bewirken würde. D~r Versuch der 

FDP, das beweist Seifert :m vielen Details, 

ein wirkliches Norparlarncßt als reines Er­

satzorg:l.n im Sinne eines Phnhllters 
durchzusetzen, ist eben gescheirert. Den 

BedeutungsschW\Jnd des Parlaments späte­
$Iens im NotsundsfaU zu vollsrredten, war 
dem Programm für einen Notst.1ndsaus­

schuß von Anfang an inhärent; dabei 
spielte die anfängliche radikale Position 
der Bundesregierung, die lange ein Not­

verordnungsremt für unverzichtbar hielt, 
eine entscheidende' Rolle. Es ist gut, d:lß 
Seifert im Rahmen seiner exakten histori­
schen Darstellung daran erinnert, daß 
selbst ein Matln wie Adolf Arndc den Not­
standsausschuß als parlamentarisch dr:l­
pierte Allparteienregierung entwarf (Arndt 
ging davon aus, daß die Regierungspartei 
deo Kanzler und die wichtigsten Minister 
in den Ausschuß entsenden würde, vgl. 
S.4S und 8J.!8 j). Wenn dieses Konlept 
auch nicht umfassend realisiert worden 
iSt ('l. B. können Regierungsm;tglieder 
nunmehr dem Gemeinsamen Aussdruß nicht 
angehören), so zeigen doch die bedeut­
samen originären Kompeteuzeu des Not­
standsawschusses (wie etWa das Unter­
richrurJgsrecht über die Not$landsplanun­
gen der Regierung, Art'l P Ab;. l), d~ß der 
Gemeinsame Awschuß sehr sark der Ge­

waltenvereinigung dieot und praktisch ge­
radezu einen Bremsklotz für die vollHän· 
dige Wahrnehmung der weichenSIellenden 
und kontrollierenden Funktion des Bun­
desuges darstellen wird. Der Vorwurf von 
E. K. Scheuch, es handle sieb eher um ein 
.Zentralkomitee. als um ein Ersatz­
p:lrlamenc, sitzt - vcrfassungssoziolo­
guch - nach wie vor, während die Charak­
terisierung als ein ~ Neben.- oder • Ober­
parlament~ die Illusion nährt, der Not­
standsawschuß sei, nach seiner realen 
Funkrionsgewicntung, in der Sphäre d~s 

Parlaments verankert. Bestätigt wird d:is 
durch die verschr:inkte Stimmabgabe von 
Bundestags- und Bundesraumitgliedern, 
was von H. H. Emmelius l (im Gegensatz 
zu Seifen:, $.68) als ein VorSloß gegen die 

llundesstJ.ac.sgarantie in Art. 79 Abs. J GG 
angesehen wird. Auch die faktische Pobli­
zitiiufeindlichkeit des Gemeinsamen Aus­
schusses signalisien: einen a-parlament:lri-

I Ocr G(m.ins~m~ A <llsdlu ß, j n: Dieter Ster­
ze! (Hng.) Kritik der Notstandnerhuung, 
Fr3nkfurdM. 1~8, S. tl! Ii., (,60). 

.2oJ 
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lo6 schen Drall (vgl. Seifert S. 114 ff.). Schließ~ 
lich sei d:Han erinnert, daß die Vufügung 
einer parlamentarischen Opposition im 
Bundestag über eine 'Il-$perrminoridt im 
Gemeinsamen AlJSSchuß erheblich an Ge­
wicht verliere (~/9), wozu noch die ßenuh­
teiligung n3ch d'Hondt tritt. Das zeigt, 
daß durch die einmal erfolgte Feststellung 
von Gdahrenzustinden durch einen qua.­
lifizicrten Mehrheitsbeschluß des Bundes­
tages die Bewehrungen gegen parlamenta­
rismen Mamtver!uSt erheblich schrump­
fen, zumal, wie Seifert (5. :.n6 ff.) mit 
Recht beklagt, eine Befristung des Aus~ 

nahmezustandes und der Zwang z.um Be­
st:ltigungsbesciIluß niche eingeführt wor­
den sind. Daß d~ Aufleben der Zusdn­
digkeit des Gemeinsamen Ausschusses nicht 
strikt an die re3le Funkrionsunfähigkeit 
des Bundestages geknüpft wurde (5. 178 ff.), 
vern:lrkc die Erosion der Parlaments­
macht. Hierher gehört auch die Konstruk.­
tion der einfachen Notscandsgeserze, in 
deren schwerlidt mit Art. 80 GG in Ein­
klang zu bringenden Vcrordnungsermäch­
tigungen das Notverordnungsrecht der 
Bundesregierung fortlebt (S, I p/H)' 
Bei der künftigen Interpretation de~ Not· 
sc:tndsverf;l.ssung wird d:l.s Material, d:!s 
VOn Seifert zusammengetragen, geordnet 
und kritisch kommenciert wurde, eine 
wichtige Stütze bilden. Hierfür wäre zu 
wüClScncn, daß er bald eine zweite über­
arbeitete Auflage vorlegt, in der die end­
gültige F.usung d'er Notstandsgesetze 
eingearbeitet wäre (das Buch wurde No­
vember 1')67 abgeschlossen) . Dann wär~ 
abz.usehen, wie er die Nicht-Realisierung 
vieler Anregungen, die er mit Blick auf 
eine mögliche tupenreine Konzeption eines 
wirklichen Ersatzpadaments gegeben hat, 

juristisch und verfassungspolirisch wertet. 
Das ent.!cheidende Dilemma., vor dem er 
(wie jeder die Nomandsverf:lssung inter­
pretierende Jurist) stehen wird, ist dies: 
ist die Entwicklung der Konzeption eines 
No[!tands;tu~chuSJcs von 1961 bis 1968 als 
eine Liutcrung von der gewa{tvereinigcn­
dcn, parlamentarisch drapierten Allpar­
teienregierung zum Platzhalter des P:lrla­
ments zu begreifen; oder h:tndelt es sidt 
um einen Prozeß der nur rechtsrechnischen 
Verschleierung, die die Zugehörigkeit des 
Gemeinsamen Ausschusses zur Sphii.re des 
Plrl:tmcnts nur suggeriere, ::tbcr nach einer 
be:;ritflichcn, system:uischen und te!eologi-

schen Auslegung, die in polinscher Absicht 
und unter partieller Verwcodung von Mate­
rial über die hisrorischen Absichten des 
Gesetzgebers vorgenommen würde, gegen­
über der ursprünglichen aoti-parlamenra­
rischen Ortung des Gemeinsameo Aus­
schusses 1;urüdc[r~(en könnteJ Der Not­
standsaussdtuß erwei~t sich so als Dreh­
punkt, der die V"erfassungsgeschichtliche 
Ambivalenz einer • Liberalisierungc dH 
Nocsrand~verhssung signalisiert - und der 
die Juristen het.1usfordert, ihre policisc:nen 
Optionen bei der scheinbar wert neutralen 
Awlegungsarbeit zu reflektieren und: aus­
zuweISen. 

Theo Schiller 

Giovanni Tarello, Teorie e ideologie nel 
diritto jindacal~, L'uperimZt:1 ilalümtt 
dopo la COlljtuzione. Mai/emd; Edizioni 
di Cornunil':, [967, 1 jJ S. 

Ein Buch über die Ideologie im italieni­
schen kollektiven ArbeilSrecht ist auch füe 
die Bundesrepublik von Interesse, weil 
ideologiekritische Untersuchungen über die 
Rechtswissensdl3.A: l~lten siod und weil die 
Weicerenr:wicklung des kollekciveo Ar­
beitl.rechts n::ta. der Abschaffung von 
Faschismus und Nationalsozialismus in 
Italien und in der Bundcsrepubljk Ahn­
lichkelten aufweist. rn !tllien war das 
kollektive Arbeitsrecht der ein:z.ige größere 
Teil der Rechtsordnung, der den F~cbis­
mus nicht überlebee. Was in den ersten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an 
die Stelle der Ideologie des Korporacivis­
mus rreten sollte, war zunächst DOch offen. 
Die italienische Verfassung vom 21. De­
zember r,47 beschränkte sich darauf, die: 
Gnmdbgen für eine neue Ordnung zu 
legen . Hervorzuheben sind Artikel 39, der 
die Ko~liri onsfreihei[ garantiert, und Arti­
kel 40, der d:!. $creikrecht gewährr. Zur 
näheren Regelung saben diese Artikel 
G~serze vor, die jedoch niemals ZUSlande 

kamen. 
Die Rcchrswissel"lsch:lltler fühlren sich be­
wog~n, hier eine • Lücke. auszufüllen. 
Ohne dazu gezwungen zu sein, betrieben 
sie RedHSpolitik. Tarello frlf;t, warum das 
geschah, in welcher Weise, und w:lrum die 
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Rec7ICslehre eIne bestUnUlte Rechupolitik 
und keine andere durchsetzen wollte. 
Taccllos Ziel war ~s nicht, selbst eine 
rechupolicische Arbeit über die Gest:drung 
der Beziehungen zwischen den Syndikaten 
(Gewerksch::lRen und Arbeitgeberverbäll­
den) zu liefern. Er untersucht vielmehr, 
wie die Juristen, hier die RedHslehre, be­
wußt oder unbewußc Rechtspolicik betrei­
ben, und geht dem Zusarnmeno::lng zwi­
schen den dogmatischen Konstruktionen 
und ihren pr:lktischen Ergebnissen n::lch. 
D~s Buch gibt einige ansa.auliche Beispiele 
dafür, wie die Rem.tslehre vorgefaßte 
SerukturmodeJle der sozialen Beziehungen 
mimls der juristischen Technik in Rechu­
normen umsetze. So wird die Interpreta­
tion der Koalitionsfreiheit (Art. 39 Abs. t 

it. Vfssg.) von einem Begriff der Syndikate 
her vorgenoUlmen, der diese Freiheit von 
vornherein b~chränkt. Der Natur dieser 
Organisation soll es enuprechen, daß sie 
nur wirtschaftliche, niche aum politis<:be 
Interessen wahrnehmen. Die Koalition ist 
nur geschützt, wenn sie den Zielen dient, 
die die RedmwissenschaA: als legitime Ziele 
der Koalition dekretiert. Die Ko~litions­
freiheit wird damit zu dem bloßen Unter­
fall der Vereinsfreiheit, der sie nach der 
icalienischen Verhssung nicht sein sollte. 
}iihnlich verfuhr m:l.n mit dem Streikrecht 
(Art. 40 it. Vfssg.). Der Arbeitskampf 
wurde reduziere auf einen wirtSchaftlichen 
Konflikt zwischen privaten Mächten, dem 
keine progressive, sondern eine die Ord­
nung störende Funktion beigelegt wird. 
Ordnung schafft allein der Kollektivver­
trag, der in Italien ni<:be gesetzlich vorge­
sehen ist, sondern VOn der Doktrin im 
ADschluß an die deut.'lene Lehre vom 
Tarifvcrtug theoretisiert wurde. Die ;Cöl.­

Ijenisene Rechtslehre entwickelte einen 
Begriff des Streiks. im jurist ismen Sinne~, 
der etwa dem deutschen >soziab.d;iqu:lten~ 
Screik entspricht. Diese Bestimmung des 
Streiks wird nicht von der Verfassuog her 
vorgenommen, sondern aus einero angeb­
lich Tl3turgegebenen Begriffs des Streik~ 

und der kollekciven Interessen, deren 
Durcnsetzung der Streik dienen soll. Der 
Screik wurde beschriinke auf den Arbeits­
kampf zum Abschluß eines Kollektivver­
trags. Damit eilte allerdings die Rechts­
lehre der it:llienismcn Wirklich keit, die 
sich von der westdeutschen bekanntlich 
untersmeidec, um einiges vor:lUS. 

Während sich die Rechtslehre in den erSten 
J:l.hren n:l.cn Inkr:l.ftcreren der italienischen 
Verfassung von 1947 d:l.rauf b~chränkte, 
Normen für die Red!uanwendung vor den 
Gerichten zu liefern, ging sie io einem 
zweiten St:ldium darüber hinaus. Die von 
der Verfassung in Aus.sicht gestellte Ge­
setzgebung blieb endgiihig aus, wohl auch 
deswegen, weil die Lehre sie für übedlili­
sig erkläree. Die Rechtslehre tradlletc nun­
mehr in stirkerem Maße, unmictelbar auf 
das Verhalten der Syndikate Einfluß zu 
nehmen. Dem entsprach eine Erganzung 
der herkömmlichen rechcsdogmatischen 
Meclloden durch eine historisierende Be­
crachrung der eigenen Di.ziplin, sowie 
durch die Suche nach dem ~lebendlgen., 

~spont:lnen. Recht, das sidt unmittelbar 
aw den Bez.iehuogen der Syndikace erge­
ben soll, im Sinne der institutionaliscisd!en 
Remtstheorie. Es wurde eine von der all­
gemeinen srutlicnen Rechuordnung ge­
rrennce eigene Rechtsordnung des kol­
lektiven ArbeitsrechtS konstruiert, das 
.ordinamento intersindacale •. Sein Kenn­
zeichen ist die Schlichtung und Harmoni­
sierung der Interessen durch Kollektivver­
träge. Aus der deutschen Lehre wurde vor 
allem die ~Friedenspl1icht. impOrtiert. D:1S 
Streik recht wird damie verfügbar und ::Ib­
dingbar für die Wirkungsdauer der Kol­
lektivverträge. Es ersdteinc nicht mehr :lls 

. eine im älfendichen Interesse gewiihree 
und daher unvenidltbare Waffe der 
schwächeren Partei im Arbeit.'lkampf. 
In diesem zweiten Stadium prizisiert sich 
das S·özialmodell, das die italienische 
Rechtslenre von Anfang an zugrunde­
legte. Das kollektive Arbeitsrecht, das die­
ser Lehre vorschwebt, ist gekenn2eichnet 
durch ein Streben nach sozialem Frieden 
und sozialer Ordnung. Im kollektiven 
Arbeiurecht siod priv:l.ee, win5chall:liche 
Inrere~en zu regeln, die ceilweue mitein­
ander in Konllikc stehen. Dieser Konflikt 
kann zum ArbeitSkampf führen, der ein 
soziales Ubel ist und daher eingeschränkt 
werden muß. Dem Gemeinwohl dient 
allein der Kollektivven:rag, als Instrument 
zur Lösung der Konflikte und zur Her­
stellung de.! sozialen Friedens. 
Dieses Stfukcunnodell ist dem des Faschis­
mus nichr uniihnJich, obwohl die faschi­
seisene Einheitsgewerksch:l.ll überall sch:l.C f 
abgelehnt wird. Tarello bezeic:hnc( es :1ls 
>corpoClrivismo deccntracoc. Das politi-

207 
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sche Ziel sicht er darin, daß aus den 
SyndikaIen, insbesondere den Gewerk­
schaften, ~in Fiher gemadu wird., durch 
dcn der K./assenkonflik[ in einen einfachen 
Widerstreit von Intereue:n ve:rwallde!c 
wird, der geschlichtet werden kann. 
Es ist die Stärke des Buches, daß es nicht 
der Versuchung erlegen ist, vo~chncl\e 

soziologische: Folgerungen zu ziehen. etwa 
im Sinne der gängigen soziologiSlhen 
UnterSlIcnungen über die soziale HerkunA: 
du Juristen. Tarello gibt vor allem einen 
Einblick in das Verhältnis du juristischen 
Technik zu gesellschaftlidlen $:1dJVerhal­
ten. Er zeigt die erstaunliche: Kohärenz 
und Kontinuität , mit der die icaljenisdIen 
Juristen, teils mit Einschluß jener, die der 
sozialistisch- kOll1m uniscische n Gewerkschaft 
CCIL nahestehen, einem bestimrnten 
Strukturmoddl der sozialen Beziehungen 
Redusnormcharakrer beilegen und es d:1-
mit für gesellschaftlich verbindlicn erk.l:i­
ren.. 

Klaus Lenk 

Reinhald Hoffmann: RechHforttchri!r 
durch gcw~rkschafi/iche Gegenmacht, Euro­
päiIChe VoLag.anstalt - Reihe: Theorie 
lind Prl1xis du Gewerksd'"flen. Frank­
furt/ Main T969; IlO Seiun. 

EntScheidend für die Frage nach der Funk­
tion der Gewerksc:hallen in unserer kapi­
talistischen G~sellscha/l dürfte der Ausgang 
der gegenwärtigen Mitbestimmungsdiskus­
sIon sem. 
Wenn es gilt, daß es die Produktionsver­
hältnisse .sind, wo kritische Theorie ihre 
PralCis zu finden hat, dann gilt als Maß­
stab jeder Micbcstimmungskonzeption, in­
wieweit sie darauf hin angelegt ist, die 
Produklionsverh:iltnisse in Richtung auf 
Em:1nzipacion des Arbeiters zu sprengen 
- inwieweit Mitbestimmung brent Selbst­
bestimmung will. 
Das bum verhüllte Desinteresse innerhalb 
der Gewerksdlafubürokratien ist Reflex 
des fortschreitenden Verzichts auf Theorie 
und einer in gleichem Maße forrschreiu:n­
den BereitSchafl: innerhalb der Gewerk­
sm:ll1en, sich - theorielos - den Bedürfnis­
sen des Sysrems anzupassen - als Ordnungs­
hkror cinm:J mehr die Lohnabhängigen 

an den gescitsch:1IHichen St:ltUS quo zu bin­
den. Der Ruf n:ach dem Gesetzgeber ver­
schleien und enthülle den Verz.idJe :luf 
Politik. 
Kann man hoffen, daß Reinh:1rd Hoff­
manns Beildge zu einer Strategie erwei­
terter be<rieblicher Mitb~timmung hier 
einen Wandel schaffen? 
H . geht es um die Entwicklung neuer or­
ganis:l.torischer Formen :am Arbeitsplatz, 
die .in grunds:itzlimem Widersprucn zu 
dem :auf dem Prontintercsse d~s Unter­
nehmens :1uf geb:1uten, ' fremdbe.timmten, 
bierardWdlen System. (86) stehen. Diese 
neucn Org;lni~ationsformen sind von H. :l.!s 
-~ozialiscische Srrukturelememc. (88) mil 
dem Ziel konzipie.rt, daß sie -eine qua!i­
!:1ti ve Veränderung der Produk:ions-ver­
hälrnissee (88) bewirken. 
Indem H. eingehend den ge~ell5m3lHich 

gegebenen institutionellen R::thmen mög­
licher betri~bsn:lher Gewerksch:1ftspolitik 
di.skutiert (Betriebsverfo.ssungsgeselz - Ta­
rifvertr:lg (77 ff.) - _individuelle Arbeits­
ve!'u::tgsfreiheir .. (}6 ti., 'H f.» gibt er den 
Aktionsradius an, wo gewerksch3ftlidles 
Handeln - syst~mimmanent - anzusetzen 
hat. (47) H . .sieht die Borniertheit dieses 
mögl ichen Handlungsspielr:>.ums, und er 
warnt mit Recht davor, diese Borniertheit 
durcn die Gründung .neuer ,pariütischer, 
Einrichrungen. (28) aufheben zu wollen. 
.Auf solche Weise würde der Konflikt 
zwischen den Arbeitnehmern lind dem 
MaO:1gement nur in eine neue Institution 
verdr:ingt, die nicht allein und nicht un­
mittelbar 'Von der Belegschaft beeinll ußt 
werden k::tnn und in deren Rahmen der 
Kon.flikt . . . bürokr:ttisch ,beigelegt, wür­
de . .. e (lS) Ausweitung betrieblicher Mit­
beStimmung uncer Ausschluß der BeJegsm:11l: 
bel:ißt diese in ihrer Abh:ingigkeit . 
H . siehr mehrere - sich ergänzel'lde - Mög­
lichkeiten, den bestehenden institutionellen 
Rahmen zu erweirer n : Beseiti gung der 
.Zwirterstellung des Betriebsrats< durch 
• Umbau ... der gewerksdulHichen Org:1-
nisation auf Berriebsebcne. (16) - Ausbau 
einer [3rif- und d:..m;t auch streikf:ihi~en 

betrieblichen Gewe.r kschaftsorpnisation 
(16) - I nstitutionalisieruog der Kontrolle 
des Betriebsrates durch die Belegsmall 
(u ff.) - EinsatZ gewerkschafHimer Kampf­
mittel zur Erweiterung der betrieblicheo 
Micbestimmung über F,rmentarifvert6ge 
(JJ (., 56 f.). 
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In s~inem Beitr:ag .Gruppenarbeic und Be­
legschftskontrolle. ()6-88) führt H. sei­
lien Ansatz weiter, nach dem Mitbestim­
mung am Arbeitsplacz nur von .unlen. 
her :;usgebaut werden kann. 
In bestehenden .informellen Formen einer 
von den Ausführenden selbsündig entwik­
kelten sozialen Organisation. (,p) sieht 
H. den la.tenten Widerspruch der Arbeiter 
gegen die dura. das betriebliche • hierar­
chische System. erzwungene • fN:mdbe­
stimmte Arbeit.Sorganisation~ (.p). Die 
Struktur;erung dieser informellen Arbeits­
gruppen und Arbeitsbeziehungen soll jenen 
latenten Widenprucn bewußt und damit 
handlungsleitend werden lassen. Die .in­
formellen Arbeirsgruppen sind . . . in' ihrer 
Struktur zunächst nicht angelegc auf die 
Ausübung forme!!er Leitungsfunktionen ; 
sie .sprengen noch nicht den Rahmen des 
hierarchischen Systems. Dagegen sola.e Ar­
beitsgruppen, die beständig :l.ls Kollektiv 
selbstbewußt und autonom eine gemein­
same Arbeiuaufgabe regeln und erledigen, 
durchbrechen mit ihrer kollektiven Ern­
scheiduog nicht nur da.s hierarchiscne Sy­
stem, sondern lösen es insoweit, ""enn auch 
relativ eng begreo7.t sogar ab.. (n! 16) 
Die einem solchen Kollektiv mögliche 
»autonome En,.cheidungsgewa!t" Ü8) -
Organisation des Arbeitsab!aufes, Arbeits­
tempos, Gruppenakkord (,p, 50), Gruppen­
lohn - ist begrenze durch .die gemeinsam 
zu erledigende Gruppen-Arbeitsaufgabe.~ 
(s 8) 
H. sieht die Fragwürdigkeit einer solchen 
borniereen > Autonomie. bei prinz.ipiellem 
Weicerbestehen des bierarchischen SYSTems, 
denn .der Umstand, daß dJ.nn die Arbeit­
nehmer in eigener Verantwortung die Lei­
stung ihrer Gruppe kontrollieren (müssen), 
bedeutet ... , daß die Arbeitnehmer sich 
selbst disziplinieren. ohne jedoch echte 
eigene Entsc:heidungsbefugnis zu erbngcn. 
Denn die Grundlagen der Produktion und 
des Arbe;tsverh:iltni.s.ses werden auch wei­
rerhin von der Geschäftsleitung nach ihrem, 
also für die Arbeitnehmer fremden loter­
eue. unter dem Gesichrspunkt der Profit­
maximierung und unabhängig von einer 
kollektiven Willensbildung aller Berroffe­
nen bestimmt.~ (9) Die Wahrscheinlicl1-
keit der. Identifizierung der Arbeitnehmer 
mit dem fremdbest;mmten Unternehmens­
interesse. (60) gerade aufgrund der von 
H. konzipienen Mitbestimmungsinstitucio-

cen am Arbeitspbcz unterstreicht einmal 
mehr die weiterbe:stehende, lentlieh eben 
nicht beeirmächtig-te Verfügungsgew:u( der 
• Hierarch ie ~. 
H. kann nicht einsichtig lIl:l.chen, wie bei 
Respektierung der institutionellen Siche~ 

rungen der kapit:distlschen Produktions­
... erh:iltnisse eben diese ernstha~ gefä.hrdet 
werden könnten. H.s Vercrauen auf die 
-technische Enrwicklung, (die) die ruerar­
chische Arb.iuorganis:arion in Frage. stelle 
(.p) wie auf die Möglichkeiten kleiner 
Gruppen im Betrieb, sich gegen diese Hier­
archie durchzusetzen, dürfte kaum nach­
vollziehbar sein, zumal - gegenüber hoch­
mechanisierter Produktion, an die H . wohl 
denkt - die Aucom:uion deo Arbeitnehmer 
... ereinzelt und die Bildung voa Na<:hbar­
schafugruppen verhindert. DJ.s Entstehen 
des Bewußtseins gemeinsamer Interessen 
wie das solidarische Vertreten dieser Inter­
essen gegenüber der Geschälhleitung (6l); 
die dadurch ent.stehendc .BereitschJ.ft zur 
rel:Hiv autOrlomen, kollektiven Aktion. 
(8S); die wachsende Fähigkeit des Einzel­
nen, >sich bewußt mit Sewesgleichen gegen 
diese Herrscha/happarate zu solidarisie­
ren_ (85), was .schließlich auch ~u einem 
,Khssen bewußtsein. füh ren kann. (85l -
diese von H. behaupreten Konsequenzen 
(und :l.uf sie hin ist seine Konzeption be­
trieblicher Mitbestimmung angelegt) blei­
ben Fiktion, solange sein Konzept oicht 
eingebaut ur in eine Struegie gewerk­
schaftlichen Handelns, die auf Beseitigung 
der HernchaA:sstrukturen selbit in den 
Produktionsverhältnissen abzielt. 
Daß H.! Schrift d:uu beiträgt, daß die 
längst f;illige Diskussion um eine solche 
Strategie endlich in den Gewerkschaften 
seibH vorangetrieben wird - da.s wäre ihr, 
aber noch mehr deo Gewerk.sch:aften ~u 

wünschen . 
Thomas von freyberg 
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:110 Wal/gang Sch!uchf~r, EllwJuidulIg für d~n 
sozialtn RechlHltUll. Hennall" Hdler und 
die staalsrtchlliche Diskusrion in aer Wei­
III<lrl!r Republik, Kiepenheuer & Wiud7, 
Köln, Berlin, [Cop. 1968/, JOo s. 

Di~ Absicne ist zu loben. Wo!fgang Schluch­
ter konrr.nierr, daß im Gegensatz zu an­
deren Staaurecrmlehrern der Weim3rer 
Republik ~Heller$ Werk der zw:unm~n­
hängenden Würdigung bisher nicht für 
Wert befundene wurde. Er will n:lchwei­
sen, .d:Ul es Sinn h:H, sich gerade heute 
mir Hel!er$ SchriA:en auseinande rzusetzen •. 
WlI.$ er sid:! vornimmt ist eine ~problem­
geschichtliche Analyse in systematischer 

AbSichte (S. 9)' 
Doch Schluduer scheitere schon beim An­
satz. Seine Schrift (eine Dissertation, die 
mit Umustützung der Deutschen For­
schungsgemeinsc:h:lfi bei einem ange$ehenen 
Verlag herausgekommen ist) ist be'Zogen 
auf den Abschnitt, den er _Die Begrün­
dung der St:latslehre durch die So'Ziologie. 

nennt. Hier gelangt er im Aruchluß 3.n 
Heller 'Zu der FeHstdlung; -Recht ist In­
strument, gehandhabt von Menschen ge­
mäß ihren Tnteressen, es ist Moment jener 
Machtkämpfe, die sich in der Gesellschaft 

abspielen« (S. 2$7). An anderer Stelle sagt 
er; ~Nur der St:l.acslehre al~ Srrukturwis­
senschall erschließt sich der St:1at als ge­
ordneter Wirkungszusammenhang .. . « (S. 
171). Die Weimarer Republik sei na<:h Hel­
lcr:s Diagnose • eine gesellschalHi<:he und 
politische Ordnung des übergangs. (5. 

279)· 
Doch Schluchter an;l.lysier~ nicht diese In­
teressen, die Machtkämpfe jener Gruppen, 
die sich in der Gesellschaft abspielen, die 
Strukturen des. Wirkungszusamrnenhangs" 
und die gesellschafl:liche und politische Ord­
nung des übergangs - .. 150 die politischen 

Fragen von denen Heller ausging und die 
ihn zum Sozialistcn werden ließen. Für 
S<:hludmr findet die Geschichte im sr:r.::I.[5-

rechtlichen Semin:u St:ltt: Kelsens -Reine 
Rcchtslehre. und Smends • Ineegrations­

lehre« werden zum .problemgcschichtlichen 
Hinterg~und., es geht um Hellers Stellung 
zwischen Kant und Hege!, um seine "poli­
tische Optione für dea nationalen Kultur­
$Ozi:l.lismus und um Hellers • Menschen­

bild-. Schluchcer h:ilc es für sinnvoll, "aUS 

der VieJuhl der stJ.:l.urechdichen Positio­
nen der zwanziger Jahre. Hellers KOflzep-

tion >nod:! einm;).l zu spiegdn e an der 
Theorie von Carl Schmite. Er begründet 
dies unter anderem mie der kühnen. Ver­
mutung., ger:lde .die frühen SduiA:en Carl 
SdunitC"S enthielten Argumentationen, die 
dem >späten. Heller verwandt sind. (S. 

216 f .). 
Auch wenn man von diesem verfehlten 
Ansatz einm:ll absiehe und Schlucnrer das 
Recht zubilligt, sein Thema auf die Frage 
Heller und die scaacscheoretische Diskus­
sion in der Weimarer Republik- zu be­
schriinkcn, muß mall die Frage stellen, 
warum die Namen 0([0 Kirchheimer, 
Fran~ Neumann und Ernst Fr ... enkd nicht 
auftauchen, also die Staacs- und Verfas­
rungsrechder, denen Heller - [rOtZ der Un­
tersmiede - politisch $ehr viel niher stand 
als Carl Schmitt und dem in der Bedeu­
tung für Heller ebenfalls zu sehr hcrvo(~ 
gehobenen Soziologen Hans Freyer. 
Heller analysiert in der S'"acslehre einen 
für die -kapitalistische Demokratie chuak­
'eristischen Spannungszustande . Er s .. gt 
dazu: .Denn einerseits wollen die großen 
Massen ibrer poIirisdIen Entscheidung auch 
die Wircschaft umencellen und besitzen in 
der demokratischen Gese,zgebung die da'Zu 
nötige !egale Handhabe ... Umgekehrt er­

klären die Wirtschalls!eiter den demokra­
tisch-politischen Einiluß in der Wimchaf\; 
für unenrägüch und wollen zu ihrem öko­
nomischen auch IlOch das direktere poliri­
sme Kommando erobern ... Dieses Aus­
einanderklaffen von politischer und gesell­
sma/Hich-wircsdJafllicher Mamt ist ein Zu­
st:l.nd, dem Dauer nidle beschieden sein 
kann.. Heller sprimt in diesem Zwam­
menhang von der Gefahr, daß der sK:lmpf 
der Wirtsmalhleiter. wenigStens vorläufig 
den Erfolg haben könne, .daß sie die 
demokratische Gesetzgebung zu ihren GlIn­
sten beseitigen«. Für Sch1uchters Arbeic üc 
bezeichnend, daß diese fü r die soziologische 
AI10llyse des SC2-a!es grundlegende Ein­
sch3t'Zung ebenso übetgangen wird wie ihr 
Einfluß auf Verf:I.$SUngsrheorien der Nach­

kriegneit (Wolfgang Abendroth oder Jiir­

gen Haberm:lS). 
Human" Heller hat eine der:lrtige Be­
handlung nicht verdient . Es ist daher nu r 
zu hoffen, daß die vorgesehene HenusgOlbe 
von Hellers gesammelten Schriften bald 
für einen größeren Leserkreis die Möglich­
keit schafTt, sich mit Heller direkt ausein­
:l.nderzuset'Zen. Jiirgen Seifert 
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Nahezu .2000 po/itisdle Verfahrtn gegen 
Anhänger der tJuperparll1.mencarischen 
Opposition sind anhängig. Berichte und 
Kommentare darüber sind häufig - wenn 
überhaupt - nur "n tJtTlluJuen Sullen zu 
finden. Um dioes MlJurial einer breiteren 
Öffenrlichkeit zugänglUh zu m4cJun, geben 
wir folgtnde Obersicht. Wir bitun um Er­
gänzung dieltr notwlndig unvoll.stiindigen 
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